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A. Einführung

I. Fragestellung

Betrachtet man Rechtsprechung und wissenschaftliches Schrifttum der letzten Jah
re, lässt sich leicht der Eindruck gewinnen, das Personengesellschaftsrecht habe 
merklich an Bedeutung verloren.1 Gar als „vernachlässigte[s] Stiefkind des deut
schen Gesellschaftsrechts“2 ist die Personengesellschaft bezeichnet worden. Zurück
führen lässt sich dieses Phänomen sicherlich in erster Linie auf den Umstand, dass 
in jüngerer Vergangenheit augenfällige Reformen weniger im Bereich des Personen
gesellschaftsrechts als vielmehr im Bereich des Kapitalgesellschaftsrechts stattge
funden haben. Was die Dynamik der Rechtsentwicklung betrifft, kann man dem
nach von einer deutlich wahrnehmbaren Diskrepanz zwischen Personengesellschafts
recht auf der einen und Kapitalgesellschaftsrecht auf der anderen Seite sprechen.

Indes spiegelt sich der Kontrast zwischen beiden Rechtsgebieten auch in der ju
ristischen Begriffsbildung wider. So werden die zentralen Rechtsbegriffe Kapital
aufbringung und Kapitalerhaltung üblicherweise allein mit dem Recht der Kapital
gesellschaften, das heißt insbesondere mit dem Recht der Aktiengesellschaft und 
dem Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in Verbindung gebracht. 
Dort bezeichnen die beiden Termini zwei Säulen eines Mechanismus, der auf die 
Sicherung einer wirtschaftlich nutzbaren Haftungssubstanz der betreffenden Ge
sellschaft abzielt.3

Im Recht der Personengesellschaften dagegen werden die Rechtsbegriffe Kapital
aufbringung und Kapitalerhaltung dagegen häufig – wenigstens implizit – als 
Fremdkörper oder zumindest als nicht ganz treffend empfunden.4 Das mag vor al
lem daran liegen, dass man seit jeher einen prinzipiellen Gegensatz zwischen der 
Personengesellschaft einerseits und der Kapitalgesellschaft andererseits voraus
setzt,5 den man nicht relativieren möchte. Diese, früheren Epochen entstammende 
Grundüberzeugung spricht gerade dann besonders deutlich aus den Stellungnah

1 So auch Fleischer, ZGR 2014, 107 (107).
2 Henssler, BB Special 3/2010, 2 (2).
3 Statt vieler Goette, ZHR 177 (2013), 740 (740); Raiser/Veil, §  35 Rn.  40; K. Schmidt, Gesell

schaftsrecht, S.  1111 f.
4 Etwa Müßigbrodt, S.  61 ff.
5 Zurückzuführen ist diese Annahme letzten Endes wohl vor allem auf von Gierke, Genossen

schaftstheorie, S.  339, der davon ausgegangen ist, Körperschaften und individualrechtliche Ge
meinschaften seien voneinander „durch eine unüberbrückbare begriffliche Kluft getrennt“.
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men des wissenschaftlichen Schrifttums, wenn die Unterschiede zwischen Kapital
aufbringung und erhaltung durch den Gesellschafter einer AG oder GmbH auf der 
einen Seite und den Kommanditisten auf der anderen Seite dargestellt werden.6 
Geht man allein vom Wortlaut des Gesetzes aus, ist diese Sichtweise prima facie 
auch nicht von der Hand zu weisen, finden sich die Begriffe Kapitalaufbringung 
und Kapitalerhaltung im Gesetzestext der §§  161 ff. HGB, die das Recht der Kom
manditgesellschaft statuieren, doch an keiner einzigen Stelle. Allerdings muss zum 
einen berücksichtigt werden, dass man nach sorgfältiger Durchsicht des gesamten 
Textes des AktG sowie des GmbHG allein in der amtlichen Überschrift zu §  30 
GmbHG den Begriff Kapitalerhaltung finden wird – das Recht der Kapitalgesell
schaften gebraucht die beiden Begriffen also selbst nicht gerade mit steter Regel
mäßigkeit. Zum anderen verwendet das Recht der Kommanditgesellschaft in §  172 
IV HGB – eine Norm, auf deren zentrale Rolle noch einzugehen sein wird – sowie 
in §§  167 II, 167 III, 168 I und 169 I HGB den Begriff Kapitalanteil und erregt da
durch zumindest den Verdacht, dass ihm womöglich ein Denken in Kapitalstruktu
ren ebenfalls nicht generell fremd ist.

Nur vereinzelt finden sich im Schrifttum Stimmen, die, was Kapitalaufbringung 
und Kapitalerhaltung betrifft, einen gewissen Zweifel an der Richtigkeit des strik
ten Gegensatzes zwischen Kapitalgesellschaften und Kommanditgesellschaften zu
mindest erahnen lassen. Doch werden derartige Gedanken, sofern sie überhaupt 
ausgemacht werden können, nur sehr zurückhaltend und bei weitem nicht konse
quent genug artikuliert.7 Auch hat eine gründliche Auseinandersetzung mit den die 
§§  171, 172 HGB prägenden zentralen Rechtsbegriffen und den aus diesen entwickel
ten Denkansätzen bisher kaum stattgefunden.8

Dabei sind in der Tat Zweifel angebracht, ob das überkommene, von besagtem 
Trennungsdenken geprägte Verständnis der für die Kommanditistenhaftung zentra
len Normen der §§  171, 172 HGB – die eine Haftung gleich einem Komplementär 
auslösende Vorschrift des §  176 HGB und ihr Verhältnis zu §§  171, 172 HGB sollen 
hier nur am Rande behandelt werden9 – angesichts der jetzigen Rechtslage noch 
zeitgemäß ist.10 Es ist vor allem zu fragen, ob jene spezifisch personengesellschafts
rechtliche Auslegung der §§  171, 172 HGB11 ein in sich geschlossenes Haftungssys
tem ergeben kann, welches dem Wortlaut der genannten Vorschriften sowie ihrer 

6 K. Schmidt, Einlage und Haftung, S.  29.
7 Vgl. die vorsichtige Andeutung bei Kirsch, S.  49, die KG sei aufgrund der Kommanditisten

haftung den Kapitalgesellschaften strukturell „ähnlich“.
8 Zu diesem Befund gelangt auch Scholz, in: Westermann/Wertenbruch, Handbuch, Rn.  2956 

[Stand: 9/2014].
9 Ein äußerst gelungener Beitrag zur Enträtselung des §  176 HGB aus jüngster Vergangenheit 

findet sich bei Lehnen, S.  45 ff.
10 So spricht Fleischer, ZGR 2014, 107 (107 f.) explizit davon, die kategoriale Unterscheidung 

von Gesamthandsgesellschaft und juristischer Person verliere an Trennschärfe.
11 Vgl. K. Schmidt, Einlage und Haftung, S.  29, der eine „spezifisch KGrechtliche Kapitalgaran

tie“ annimmt.
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funktionalen Verflechtung gerecht wird, und zugleich geeignet ist, die zahlreichen 
problematischen Fallgruppen, auf deren inkonsistente Behandlung völlig zurecht 
bereits mehrfach hingewiesen worden ist,12 interessengerecht, aber auch dogma
tisch konsistent zu lösen.

Vor diesem Hintergrund soll nunmehr die ganz grundsätzliche Überlegung ange
stellt werden, ob nicht ein generelles Umdenken angezeigt ist, was das Verständnis 
der Kommanditistenhaftung, insbesondere das Verständnis der §§  171, 172 HGB 
anbelangt. Nimmt man das Leitmotiv eines effektiven Gläubigerschutzes ernst, 
fühlt man sich zu einem solchen Umdenken geradezu herausgefordert: Weshalb 
sollte, wie überwiegend vorausgesetzt wird,13 der Gläubigerschutz im Rahmen der 
Kommanditistenhaftung grundsätzlich anders realisiert werden als im Recht der 
Kapitalgesellschaften? Lässt sich nicht vielmehr begründen, dass das System der 
Haftung in wesentlichen Aspekten gleichen Leitlinien folgt, und gerade dann ein 
tragfähiges, stimmiges und daher auch rechtssicheres Konzept der Kommanditis
tenhaftung gewonnen werden kann, wenn sich das Verständnis der §§  171, 172 HGB 
auf das Recht der Kapitalgesellschaften gründet? Es wird zu zeigen sein, dass diese 
Fragestellungen gerade in Anbetracht der durch MoMiG und ARUG novellierten 
Gesetzesfassungen in besonderem Maße zielführend beantwortet werden können.

Die hier intendierte Untersuchung nimmt sich mithin der Aufgabe an, ein in sich 
geschlossenes, einheitliches und dem Ziel effektiven Gläubigerschutzes verpflichte
tes System der Kommanditistenhaftung zu bilden, das seine Begründung und Wir
kungsweise in kapitalgesellschaftsrechtlichen Prinzipien findet. Es ist zu prüfen, 
inwiefern zu diesem Zweck neue Positionen bezogen und neue Argumentations
strukturen entwickelt werden müssen. Im Ergebnis soll dargelegt werden, weshalb 
es vorzugswürdig erscheint, den Haftungsmechanismus der §§  171, 172 HGB als 
kapitalgesellschaftsrechtliches Element im Recht der Personengesellschaften zu be
greifen, und wie auf diese Weise auch problematische Einzelfragen einer stimmigen 
und interessengerechten Lösung zugeführt werden können.

II. Gang der Untersuchung

Die vorstehend skizzierte Aufgabe soll in der vorliegenden Untersuchung in zwei 
Schritten bearbeitet werden:

Zunächst werden im Rahmen einer theoretischen Grundlegung, ausgehend von 
dem Wortlaut der §§  171, 172 HGB, die Maximen eines Systems der Kommanditis
tenhaftung auf der Grundlage kapitalgesellschaftsrechtlicher Prinzipien abstrakt 
entwickelt. Dabei wird zunächst argumentativ entfaltet, inwiefern das überkomme

12 Statt vieler Konietzko, S.  28 f.
13 Vgl. etwa Wiedemann, in: Lutter u. a., FS Bärmann, S.  1037 (1038); Hunscha, GmbHR 1973, 

257 (260); K. Schmidt, Einlage und Haftung, S.  29.
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ne Verständnis der Kommanditistenhaftung gerade aus der Perspektive des Gläubi
gerschutzes ganz grundsätzlich neu überdacht werden muss. Den eigentlichen Kern 
der Überlegungen bilden sodann die Fragen nach der sachgerechten Auslegung der 
beiden für die Haftung zentralen Rechtsbegriffe – Leistung der Einlage iSd §  171 I 
Hs.  2 HGB und Zurückbezahlen der Einlage iSd §  172 IV 1 HGB – sowie nach der 
funktionalen Beziehung zwischen ihnen.

In einem zweiten Schritt soll geprüft werden, inwiefern das zuvor abstrakt kon
zipierte Haftungsmodell geeignet ist, problematische Fallkonstellationen – sei es im 
Bereich der Kapitalaufbringung oder im Bereich der Kapitalerhaltung – einer sinn
vollen Lösung zuzuführen. Anhand einer Erörterung der betreffenden Fallgruppen 
wird sich also erweisen, ob die vorgestellte Haftungskonzeption einen tauglichen 
Maßstab für die Rechtspraxis liefert, der neben hinreichendem Gläubigerschutz 
auch die nötige Rechtssicherheit zu gewährleisten vermag.

Die zentralen Erkenntnisse der Untersuchung werden abschnittsweise sowie ab
schließend nochmals im Gesamtzusammenhang festgehalten.



B. Theoretische Grundlegung

I. Terminologische Unklarheit als Ausgangsproblem

Bereits zu Beginn des Versuchs, den §§  171, 172 HGB ein widerspruchsfreies und 
kon sistentes System der Kommanditistenhaftung zu entnehmen, stößt man auf nicht 
unerhebliche Verständnisschwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten werden schon un
mittelbar durch den Wortlaut der §§  171, 172 HGB ausgelöst.

1. Die Sprache des Gesetzes

Die Vorschrift des §  171 I Hs.  1 HGB ordnet an: „Der Kommanditist haftet den 
Gläubigern der Gesellschaft bis zur Höhe seiner Einlage unmittelbar“. In §  171 I 
Hs.  2 HGB heißt es: „[D]ie Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Einlage geleistet 
ist“. §  172 IV 1 HGB trifft die Regelung: „Soweit die Einlage eines Kommanditisten 
zurückbezahlt wird, gilt sie den Gläubigern gegenüber als nicht geleistet“. In der 
Vorschrift des §  172 IV 2 HGB steht geschrieben: „Das gleiche gilt, soweit ein 
Kommanditist Gewinnanteile entnimmt, während sein Kapitalanteil durch Verlust 
unter den Betrag der geleisteten Einlage herabgemindert ist, oder soweit durch die 
Entnahme der Kapitalanteil unter den bezeichneten Betrag herabgemindert wird“. 
Es ist sofort erkennbar, dass dem Begriff der Einlage eine zentrale Stellung im 
Normgefüge des HGB zukommt, soweit dieses die Haftung des Kommanditisten 
behandelt. So wird jener Terminus nicht nur in den soeben zitierten, für die Kom
manditistenhaftung zentralen Regelungen des HGB gebraucht, sondern darüber 
 hinaus auch in §§  175, 174, 172 I, 172 II, 172 III, 172 VI 1, 169 I 2 Hs.  2, 167 II, 167 III, 
162 I 1 und §  161 I HGB verwendet – allein die letztgenannte Vorschrift spricht 
dabei von einer „Vermögenseinlage“. 

Nach dem Grundsatz juristischer Stringenz sowie dem Gedanken der Einheit
lichkeit der Rechtsordnung dürfte man zunächst zu der Annahme versucht sein, 
dem Begriff der Einlage liege in allen Fällen derselbe juristische Bedeutungsgehalt 
bei. Nun sind allerdings im Rahmen der Kommanditistenhaftung stets zwei Grup
pen von Rechtsverhältnissen auseinander zu halten: die Rechtsverhältnisse zwi
schen dem Kommanditisten und seinen Mitgesellschaftern sowie der KG auf der 
einen Seite (sog. Innenverhältnis); die Rechtsverhältnisse zwischen dem Komman
ditisten und den Gläubigern der KG auf der anderen Seite (sog. Außenverhältnis). 
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Seit Einführung des HGB im Jahre 1897 ist es allgemein anerkannt, ja vielmehr 
völlig selbstverständlich, dass die Vorschriften des HGB über die KG – heute 
§§  161–177a, damals §§  159–175 – Regelungen über das Innenverhältnis und das 
Außenverhältnis, die voneinander juristisch und gedanklich zu trennen sind, enthal
ten.1 Mit Blick auf den hier zentralen Begriff der Einlage bedeutet dies, dass der 
Terminus im HGB sowohl zur Umschreibung des Innenverhältnisses als auch des 
Außenverhältnisses verwendet werden kann und folglich gerade nicht an jeder Stel
le im Gesetz dieselbe juristische Bedeutung mit sich führt.2 Klare Begriffe, die 
bereits nach dem Wortlaut eine Zuordnung des jeweiligen Terminus zum Innen 
oder Außenverhältnis erlauben oder gar einen praktikablen juristischen Bedeu
tungsgehalt kommunizieren, enthält das HGB nicht. Spricht das Gesetz von Einla
ge, muss vielmehr stets sorgfältig geprüft werden, welches Rechtsverhältnis von der 
jeweiligen Vorschrift angesprochen ist. 

Eine entsprechende Prüfung ergibt dabei das Bild einer höchst unsteten gesetz
lichen Terminologie. So verwendet die Vorschrift des §  171 I Hs.  1 HGB den Begriff 
der Einlage dazu, den Umfang der Haftung des Kommanditisten gegenüber den 
Gläubigern der KG zu kennzeichnen und bezieht sich damit nach ihrem Regelungs
gegenstand auf das Außenverhältnis.3 Gleiches gilt für die §§  175, 174, 172 I, 172 II, 
172 IV 2, 162 I 1 und 161 I HGB, die allesamt den Umfang der Kommanditistenhaf
tung gegenüber den KGGläubigern oder jedenfalls Aspekte des Gläubigerschutzes 
behandeln und daher Regelungen des Außenverhältnisses darstellen.4 Auf der an
deren Seite finden sich in Gestalt von §§  169 I 2 Hs.  2, 167 II, 167 III Normen, die 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Kommanditisten und der KG ansprechen und 
daher als Normen des Innenverhältnisses zu qualifizieren sind.5 Schwierigkeiten 
bereitet, zumindest auf den ersten Blick, die Zuordnung der §§  171 I Hs.  2, 172 III, 
172 IV 1 und 172 VI 1 HGB, handelt es sich bei diesen Vorschriften doch um Be
stimmungen, welche sowohl Fragen der Rechtsbeziehungen zwischen Kommandi
tist und KG als auch solche der Rechtsbeziehungen zwischen Kommanditist und 
KGGläubigern behandeln. Bei genauerer Betrachtung kann aber festgestellt wer
den, dass der Begriff der Einlage in allen diesen Vorschriften im Tatbestand ge
braucht wird und jener Tatbestand für sich genommen bereits nach dem Wortlaut 
des Gesetzes nur das Innenverhältnis betreffen kann. So kann etwa mit der Leistung 
einer Einlage iSd §  171 I Hs.  2 HGB nur gemeint sein, dass ein Kommanditist Ver

1 So differenziert bereits Hahn/Mugdan, S.  285 zwischen der „Einlage, zu deren Leistung sich 
der Kommanditist seinen Mitgesellschaftern gegenüber verpflichtet“ und dem „Betrag […], der 
den Gläubigern gegenüber als Einlage und Grenze der Haftung gelten soll“.

2 In diesem Sinne bereits Hahn/Mugdan, S.  285.
3 Bezüglich dieser Feststellung dürfte allgemeiner Konsens bestehen. Vgl. etwa Kirsch, S.  8 

sowie K. Schmidt, Einlage und Haftung, S.  5.
4 Ebenso die Ausführungen bei Schilling, in: Staub, GKHGB, 4.  Aufl., §  161 [Stand: 1.4.1987] 

Rn.  15 sowie für §  161 I HGB bei Kirsch, S.  7 f.
5 Mit demselben Ergebnis für §  167 bzw. §  169 HGB Konietzko, S.  32 sowie Schilling, in: 

Staub, GKHGB, 4.  Aufl., §  161 [Stand: 1.4.1987] Rn.  15.
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mögensgegenstände aus seinem eigenen Vermögen in das Vermögen der KG über
führt, und daher nur ein Aspekt des Innenverhältnisses geregelt sein. Diese Überle
gung lässt sich in entsprechender Art und Weise auf die §§  172 III, 172 IV 1 und 172 
VI 1 HGB übertragen. Allein die Rechtsfolge betrifft im Falle der §§  171 I Hs.  2, 172 
III, 172 IV 1 und 172 VI 1 HGB das Außenverhältnis. Bereits an dieser Stelle soll 
mit knappen Worten darauf hingewiesen werden, dass insbesondere diese Vor
schriften Erkenntnisse über das Verhältnis zwischen Innen und Außenrechtsbezie
hungen erhoffen lassen, indem beide Rechtsbeziehungen entweder juristisch mitei
nander verknüpft (so im Falle der §§  171 I Hs.  2, 172 IV 1 und 172 VI 1 HGB) oder 
strikt voneinander getrennt (so im Falle des §  172 III HGB) werden. Gleichwohl 
bleibt, was die Zuordnung des Begriffes der Einlage anbelangt, im Falle dieser nicht 
ohne weiteres durchsichtigen Vorschriften festzuhalten, dass der Einlagebegriff als 
Element des Tatbestandes jeweils Fragen der Rechtsbeziehungen zwischen Kom
manditist und KG erörtert und folglich in seiner Verwendung dem Bereich des 
 Innenverhältnisses zuzuweisen ist.6 Aufgrund der soeben gezeigten völlig unter
schiedlichen Bedeutung des Begriffs der Einlage im Recht der Kommanditisten
haftung muss die Terminologie der §§  161 ff. HGB, die gleichwohl stets nur diesen 
einen Begriff nennt, jedenfalls als unbefriedigend, bisweilen sogar als unzutref
fend7 beschrieben werden.8

2. Bisherige Klärungsversuche

Aufgrund der Erkenntnis jener Mangelhaftigkeit der Sprache des Gesetzgebers sind 
unterschiedliche Versuche unternommen worden, die jeweils zutreffende Zuord
nung des Begriffs der Einlage zum Innen bzw. zum Außenverhältnis durch eine 
neue Begriffsbildung zu erleichtern.9

6 Ebenso für §  171 I Hs.  2 HGB Kirsch, S.  8; die bei Schilling, in: Staub, GKHGB, 4.  Aufl., 
§  172 [Stand: 1.4.1987] Rn.  1; Koller, in: Kübler u. a., FS Heinsius, S.  357 (364) vertretene gegentei
lige Auffassung nimmt anscheinend den Gesetzestext nicht exakt zur Kenntnis und gelangt daher 
zu unzutreffenden Schlussfolgerungen.

7 Der auf Hahn/Mugdan, S.  281 Bezug nehmende Versuch bei Kirsch, S.  8, den unpräzisen 
Gesetzeswortlaut zu erklären, erscheint schlüssig, beseitigt aber keinesfalls das Bedürfnis nach 
einer begrifflichen Klarstellung und muss eingestehen, dass die fehlende sprachliche Differenzie
rung nur „im Regelfall“ akzeptiert werden kann.

8 Zu einem ähnlichen Befund gelangten völlig zu Recht bereits Keuk, ZHR 135 (1971), 410 
(418); Schilling, in: Staub, GKHGB, 4.  Aufl., §  161 [Stand: 1.4.1987] Rn.  15; Joost, ZGR 1987, 370 
(376 f.); Kornblum, AG 1978, 137 (140); Gehling, BB 2011, 73 (74).

9 Die folgenden Ausführungen sollen sich auf eine argumentative Auseinandersetzung mit 
den beiden Begriffsmodellen beschränken, welche über längere Zeit die rechtswissenschaftliche 
Diskussion prägten. Einen detaillierten Überblick über sämtliche von Literatur und Rechtspre
chung je – sei es auch nur einmalig – verwendete Termini bietet Konietzko, S.  15 ff.


